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Mit nachfolgenden Änderungen: 
gültig ab SRB Datum / Gesch.Nr. Bereich / Ziffer 
01.01.2007 20.12.2007 /  Diverse / C.2, D.4, E.11.1, M.1.1.4 
01.02.2008 20.12.2007 /  Diverse / E.9.1, E.9.4, 
01.01.2011 23.12.2010/ Diverse  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dieses Gebührenreglement stellt eine 

Zusammenfassung der Gebührenverord-

nungen und -tarife der Stadt Illnau-Effre-

tikon dar. 

 

Die spezifischen, ausführlichen Verord-

nungen können beim entsprechenden 

Amt bezogen werden. 
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A. RECHTSGRUNDLAGEN 
 
A.1. Die Stadt Illnau-Effretikon erhebt, gestützt auf § 63 des Gesetzes über das 

Gemeindewesen vom 6. Juni 1926 (Gemeindegesetz) und späteren 
Gesetzesänderungen, der vom Regierungsrat erlassenen Verordnung über die Gebühren 
der Gemeindebehörden vom 8. Dezember 1966 (kantonale Gebührenverordnung) mit 
späteren Änderungen, Gebühren für Dienstleistungen und die Inanspruchnahme 
öffentlicher Anstalten und Einrichtungen der Gemeinde.  

 
A.2. Gestützt auf § 34 der Gemeindeordnung der Stadt Illnau-Effretikon vom  

28. September 1997 mit späteren Änderungen, setzt der Stadtrat die Gebührentarife der 
Stadt Illnau-Effretikon fest. 
 

A.3. Sofern kein Gebührentarif von der Stadt Illnau-Effretikon über eine bestimmte Leistung 
besteht, gilt sinngemäss die kantonale Gebührenverordnung. Enthält auch diese keine 
Regelung, finden die Bestimmungen des Verwaltungsrechts Anwendung. 
 

 
 

B.  ALLGEMEINE GEBÜHREN 
 
B.1. Allgemeines 
B.1.1 Mehraufwand 

Wo dieses Reglement keine Gebühr festsetzt  und ein Mehraufwand in der Bearbeitung 
eines Geschäftes besteht – sei es durch dessen Bedeutung oder das Verhalten des 
Kunden – wird für den Arbeitsaufwand eine (zusätzliche) Gebühr erhoben: 

 
  - Hilfs- und Reinigungspersonal, pro Stunde Fr. 40 

 
- Ansatz Mitarbeiter/in, pro Stunde Fr. 75 
  (Lohnreglement, bis Klasse 12)  
 

  - Ansatz Sachbearbeiter/in, pro Stunde  Fr. 100 
  (Lohnreglement, Klasse 13 – 18)  
 
- Ansatz Abteilungsleiter/in (Führungsperson), pro Stunde Fr. 125 

    (Lohnreglement, ab Klasse 19)   
 
Dieser Ansatz gilt auch dort, wo der Kunde zusätzliche Dienstleistungen der Verwaltung in 
Anspruch nimmt. Er ist von der Erbringung einer solchen Dienstleistung auf die 
Kostenfolge aufmerksam zu machen, und es ist sein Einverständnis einzuholen. 

 
B.1.2 Fahrspesen 

Fahrkosten pro Kilometer Fr. 1 
  
 

B.1.3 Verwaltungskostenzuschlag 
Aufwendungen und Kosten Dritter werden in der Regel mit einem 
Verwaltungskostenzuschlag in Rechnung gestellt von  15 % 
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Für Gebühren von Bund, Kanton und anderen Gemeinden wird kein 
Verwaltungskostenzuschlag erhoben. 

 
B.1.4 Spielraum bei Gebührenfestsetzung 

Wo bei der Festsetzung der Gebühr ein Spielraum besteht, hat die entscheidende Instanz 
neben dem Aufwand auch eine allfällige Bedürftigkeit des Belasteten zu berücksichtigen. 

 
B.1.5 Vereinen und Organisationen mit Sitz in Illnau-Effretikon (gemäss Vereinsverzeichnis) 

werden für eine Veranstaltung im Jahr keine Gebühren erhoben. Für alle weiteren 
Veranstaltungen werden Gebühren entsprechend dem gültigen Gebührentarif verrechnet.  
 
Veranstaltungen im öffentlichen Interesse oder für gemeinnützige Zwecke und 
Organisationen mit geringem Umsatz kann durch die Bewilligungsinstanz auf Gebühren 
verzichtet oder diese reduziert werden. 
 

 
B.2. Schreibgebühren und Zustellungsgebühren 

§2 der kantonalen Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden ist anwendbar. 
Werden Gebühren für Bestätigungen, Zeugnisse etc. auf Wunsch des Kunden nicht bei 
deren Aushändigung bar bezahlt, wird für die Rechnungsstellung und das Inkasso eine 
zusätzliche Gebühr erhoben. Zustell- und Einschreibegebühren der Post können ebenfalls 
verrechnet werden. 
 

 
B.3. Kopien 

Fotokopien, je A-4-Seite 
- Einzelkopien Recyclingpapier, schwarz-weiss Fr. 0.50 
- anderes Papier, schwarz-weiss Fr. 0.65 
- Einzelkopien Recyclingpapier, farbig Fr. 0.90 
- anders Papier, farbig Fr. 1.00 
- grössere Auflagen und Formate  nach Aufwand 
- Vervielfältigungen, Plankopien etc.  nach Aufwand 
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C. BAUWESEN 
C.1. Baubewilligung 

C.1.1 Prüfung der Baugesuche und Erteilung der Baubewilligung 
Bei sämtlichen Bauvorhaben, welche einer Baubewilligung im ordentlichen 
Verfahren bedürfen, wird für die Prüfung des Baugesuches inkl. Brandschutz, die 
Prüfung und Bewilligung der Abwasseranlagen, die periodische Baukontrolle 
(Rohbau- und Schlussabnahme etc.) eine Gebühr erhoben. 

Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der mutmasslichen Bausumme, beträgt aber 
mindestens Fr. 300. –, wobei in jedem Fall auf je Fr. 10. – abgerundet wird. Die 
Gebühren für die Durchführung der amtlichen Kontrolle gemäss BBV I (Verzicht auf 
private Kontrolle) sowie für den Vollzug des Umweltrechts sind in der 
Baubewilligungsgebühr nicht inbegriffen und werden gemäss § 23 dieses Tarifs 
separat festgesetzt. 

Die Berechnung der Bewilligungsgebühr wird aufgrund der folgenden Tabelle 
vorgenommen: 

Bausumme Fr. Ansatz %o Bausumme Total Fr. Gebühren Fr. 

für die ersten  
25'000 

  bis  25'000 300 

für die weiteren 
100'000 

8.5 25'000  -  125'000 300 – 1’150 

für die weiteren 
200'000 

7.0 125'000  -  325'000 1’150 - 2’550 

für die weiteren 
250'000 

5.5 325'000  -  575'000 2'550 - 3’925 

für die weiteren 
300'000 

4.0 575'000  -  875'000 3’925 – 5’125 

für die weiteren 
350'000 

2.5 875'000 - 1'225’000 5’125 – 6’000 

für die restlichen 
Baukosten 

0.5 1'225'000 6’000 - kant. Höchstansatz 

Die Gebühren können angemessen, jedoch um nicht mehr als 50 % der 
ordentlichen Gebühr erhöht werden, wenn die Prüfung der Projekte oder die 
Kontrolle der Bauarbeiten ausserordentliche Arbeit verursachen. 

Sind mehrere Gebäude Gegenstand des Baugesuches, kann die Gebühr für jedes 
einzelne Gebäude erhoben werden. 

Die Gebühr wird mit der Erteilung der Baubewilligung fällig. Wird das Bauvorhaben 
nicht ausgeführt, können Gesuchstellende 50 % der Gebühr zurückfordern. Der 
Rückforderungsanspruch verjährt ein Jahr nach Erlöschen der Baubewilligung.  

Die mutmassliche Bausumme bestimmt sich im Zweifelsfalle aus dem nach den 
«Normalien für kubische Berechnung von Hochbauten» des SIA (Schweiz. 
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Ingenieur- und Architektenverein) errechneten Rauminhalt und aus den 
Baukosteneinschätzungen auf Grund des jeweils zur Verfügung stehenden 
Baukostenindexes zur Zeit der Einreichung des Baugesuches. In den Baugesuchen 
sind Bausumme und Kubatur (sofern sich eine solche überhaupt bestimmen lässt), 
in den Vorentscheidungsgesuchen die voraussichtlichen Zahlen, entsprechend 
anzugeben. 

C.1.2 Bauverweigerung 
Bei Bauverweigerungen beträgt die Gebühr 40 % der unter § 3 genannten Ansätze. 

C.1.3 Rückzug von Baugesuchen 
Beim Rückzug von Baugesuchen wird die Gebühr je nach Stand des 
Bewilligungsverfahrens bis auf 5 % der unter § 3 genannten Ansätze reduziert. 

C.1.4 Neuerteilung einer erloschenen Baubewilligung 
Wird eine erloschene Baubewilligung ohne wesentliche Projektänderung neu erteilt, 
wird die Gebühr um 10 – 40 % reduziert. Der Rückforderungsanspruch ist von 
Amtes wegen zu berücksichtigen, soweit er nicht verwirkt ist. 

C.1.5 Wiedererwägungsgesuche 
Bei der Prüfung von Wiedererwägungsgesuchen werden die unter § 3 genannten 
Gebühren angemessen reduziert 

C.1.6 Vorentscheide 
Für Vorentscheide wird je nach Fragestellung eine Gebühr von maximal 40 % der 
unter § 3 genannten Ansätze erhoben. Die Prüfungsgebühr im 
Baubewilligungsverfahren für das vorentscheidsweise beurteilte Bauvorhaben wird 
angemessen reduziert. 

C.1.7 Ausnahmebewilligungen 
Für Ausnahmebewilligungen wird pro Bauvorhaben, je nach Aufwand, eine Gebühr 
von Fr. 200. – bis Fr. 1'000. – erhoben. 

C.1.8 Zustellung des baurechtlichen Entscheides 
Für die Zustellung des baurechtlichen Entscheids gemäss § 315 PBG an Dritte, 
ausgenommen am Verfahren Beteiligte gemäss § 10 Abs. 1 lit. b. VRG, wird eine 
Gebühr von Fr. 40. –  erhoben. 

C.1.9 Anzeigeverfahren 
Für Bauvorhaben, die im Anzeigeverfahren behandelt werden (§§ 13 - 18 BW), wird 
ebenfalls eine Gebühr nach den in § 3 genannten Ansätzen erhoben. 

C.1.10 Reklamebewilligungen 
Für Reklamegesuche wird, je nach Aufwand, eine Gebühr von Fr. 100. – bis  
Fr. 1’000. – erhoben. 

C.1.11 Parzellierungsbewilligungen 
Für jede betroffene neue Parzelle beträgt die Gebühr je nach Aufwand Fr. 50. – bis 
Fr. 250. –. 

C.1.12 Ausserordentliche Abwasserbewilligung 
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Für Kanalisationsanschlussbewilligungen, welche nicht im Zusammenhang mit 
einem Baugesuch erteilt werden, wird die Gebühr nach effektivem Aufwand 
berechnet. 

C.1.13 Bewilligung von Tankanlagen 
Für die Bewilligung von Gebindelagern, Baustellentanks und Betriebsanlagen 
werden folgende Gebühren erhoben: 

Volumen Gebühr in Fr. 

2 - 4 m³  150. – 

ab 5 m³  250. – 

Die Kontrollgänge für die Anlagen werden nach Aufwand verrechnet. 

C.1.14 Bewilligung von Liftanlagen 
Neben den Gebühren der Aufzugskontrolle wird für die Erteilung der baurechtlichen 
Bewilligung eine Gebühr von Fr. 100. – erhoben. 

Verfügungen über Nachkontrollen, Auflagen für das Anpassen von alten Anlagen an 
neue Vorschriften usw. werden je nach effektivem Aufwand verrechnet. 

Für Periodische Kontrollen von Liftanlagen wird, zusätzlich zur Gebühr des externen 
Kontrollorgans, eine Bewilligungsgebühr von Fr. 75. – erhoben. 

C.1.15 Feuerpolizeiliche Bewilligungen von wärme- und feuerungstechnischen 
Anlagen 

Zentrale Warmwasserheizungen Gebühr in Fr. 

bis  70 kW 150.– 

  70 – 350 kW 200.– 

  350 - 600 kW 300.– 

über  600 kW 400.– 

zuzüglich kantonaler Gebühr. 

Die gleichen Gebühren werden für Verfügungen für die Sanierung von Heizanlagen 
verrechnet. 

C.1.16 Prüfung von privaten Gestaltungsplänen 
Die Prüfung und Bearbeitung privater Gestaltungspläne wird, zusätzlich zu den 
Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Publikationen, nach Aufwand 
verrechnet. 

C.1.17 Kostendepots 
Kostendepots werden eingefordert für: 

- Kanalisationsanschlussgebühr gemäss Verordnung über die 
Abwasseranlagen. 
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- Wasseranschlussgebühren gemäss Reglement über die Abgabe von Wasser 

- Sicherstellung für die Behebung von Mängeln an neu erstellten 
Zivilschutzanlagen gemäss § 53 der kantonalen Verordnung über den 
Zivilschutz vom 17. Dezember 1980. 

- Sicherstellung für die Behebung von Schäden auf öffentlichem Grund sowie 
für die vorübergehende private Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes. 

- Sicherstellung für die Erfüllung von Nebenbestimmungen einer 
Baubewilligung, § 321 PBG. 

Diese Kostendepots sind in einem Betrag zusammenzufassen, über welchen nach 
Bauvollendung abgerechnet wird (Schlussabrechnung). Die Kostendepots werden 
zinsfrei geführt. 

C.1.18 Benützung öffentlichen Grundes 
Die Benützung öffentlichen Grundes wird gemäss Gebührentarif zur kantonalen 
Verordnung über die private Inanspruchnahme öffentlichen staatlichen Grundes 
(Sondergebrauchsverordnung) vom 24. Mai 1978 verrechnet. 

C.1.19 Schreibgebühren 
Für Beschlüsse und Verfügungen wird pro A4-Seite eine Schreibgebühr von  
Fr. 15. – erhoben. 

C.1.20 Porti, Spesen etc. 
Porti, Telefone, Zustellgebühren etc. werden nach Aufwand verrechnet. 

C.1.21 Besondere Aufwendungen 
Besondere Aufwendungen (Kontrollen gem. BBV I, Behördliche Kontrollen, Vollzug 
des Umweltrechtes etc.) werden nach der in Anspruch genommenen Zeit und den 
Vollkosten verrechnet. 

C.1.22 Kontrollgänge 
Der erste Kontrollgang (Rohbau, Kanalisation, Feuerschau, Tankanlagen etc.) ist in 
den Bewilligungsgebühren enthalten. Nachkontrollen werden nach Aufwand 
verrechnet. 

 
C.2. Haus- / Assekuranznummern 
C.2.1 bei Selbstmotage durch Gebäudeeigentümer  
 - Haus-Nr. Fr.  25 
  - Assekuranz-Nr. Fr.  30 
 
C.2.2 Bei Montage durch Werkhofmitarbeiter 
  - Haus-Nr. Fr.  50 
  - Assekuranz-Nr. Fr.  50 
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D.  TIEFBAU 
 
D.1. Baulicher Strassenunterhalt   
  Die Ansätze und Gebühren richten sich nach den jeweils gültigen Grabtarif des kantonalen Tiefbauamtes  
  über die Verrechnungsansätze für Instandsetzungsarbeiten über Aufgrabungen im Strassengebiet und  
  werden deshalb hier nicht speziell aufgeführt. 
 
 
D.2. Wasserversorgung (exkl. Bisikon und Horben/Mesikon) 
  Die Beiträge und Gebühren richten sich nach der jeweils gültigen Wasserverordnung bzw.    
  Wassergebührenverordnung der Stadt Illnau-Effretikon. 
 Sofern nichts anderes erwähnt, verstehen sich die Gebühren exkl. MwSt. 
 

D.2.1 Grundgebühr für feste Anschlüsse 
  - Wasseruhr  ¾“  pro Jahr Fr. 60 
  - Wasseruhr  1“ pro Jahr Fr. 60  
  - Wasseruhr  1 ¼“  pro Jahr Fr. 80 
 - Wasseruhr  1 ½“ pro Jahr Fr. 80 
 - Wasseruhr  2“ pro Jahr Fr. 160 
 - Wasseruhr  50 mm pro Jahr Fr. 210 
 - Wasseruhr  65 mm pro Jahr Fr. 250 
  - Wasseruhr 80 mm pro Jahr Fr. 265 
 
D.2.1.2 Sprinkleranlagen 
  Zuschlag pro Jahr   Fr. 70 
 
D.2.2 Wassergebühr 
  Wasserbezug ab Wasseruhr, pro m3 Fr. 1.25 
 
D.2.3 Anschlussgebühren 
  Die Anschlussgebühr bemisst sich nach der von der Kantonalen  
  Gebäudeversicherung geschätzten Gebäudeversicherungssumme 
  - Anschlussgebühr 1 %  
   der Versicherungssumme 
 D.2.3.1 Nachzahlung bei Um- und Erweiterungsbauten, die eine 
  Erhöhung des Basisversicherungswertes zur Folge haben 1 % 
   auf Differenz des  
   Versicherungswertes  
 
 D.2.3.2 Private Schwimmbäder mit Inhalt von 20 m3 und mehr, die nicht  
  von der Gebäudeversicherung erfasst werden 
  - 20 – 30 m3 Inhalt Fr. 1’000 
  - 31 – 40 m3 Inhalt Fr. 2’000 
  - 41 – 50 m3 Inhalt Fr. 4’000 
  - über 50 m3 Inhalt Fr. 5’000 
 
 
D.3. Kanalisation, Abwasser und Abwasseranlagen     
  Die Beiträge und Gebühren richten sich nach der jeweils gültigen Gebührenverordnungen über Kanalisation,  
  Abwasser und Abwasseranlagen der Stadt Illnau-Effretikon. 
  Sofern nichts anderes erwähnt, verstehen sich die Gebühren exkl. MwSt.   
   
D.3.1 Klärgebühr 
  pro m3 Frischwasserbezug Fr. 3.50 
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D.3.2 Anschlussgebühren 
  Die Anschlussgebühr bemisst sich nach der von der Kantonalen  
  Gebäudeversicherung geschätzten Gebäudeversicherungssumme 
  - Anschlussgebühr  1.5 % 
   der Versicherungssumme 

 
D.3.2.1 Meteorwasserzuschlag  
  - Anschluss von Dach- oder Platzwasser pro m2 befestigte  
     Fläche Fr. 2 
   zuzüglich vom Regierungsrat  
   festgelegten Teuerungsfaktor 

  
D.3.2.2 Reduktion Meteorwasserzuschlag 
  - Reduktion des Meteorwasserzuschlages im Verhältnis des  
    Spitzenabflusses zum effektiven Abfluss, sofern Platz und  
    Dachwasser über eine funktionstüchtige Retentionsanlage  
    dem Kanalnetz bzw. Fliessgewässer direkt oder indirekt 
    zugeleitet wird  im Maximum 50 %  
 
D.4. Fernwärmeversorgung 
D.4.1 Arbeitspreis 

Der Arbeitspreis ist von der bezogenen Wärmemenge abhängig und berechnet sich 
wie folgt: 
 
AP  =  1.38 x Gaspreis x bezogene Wärmemenge 
 

Gaspreis: durchschnittlicher Gaspreis Tarif B der Gasversorgung Effretikon  
 für die Verrechnungsperiode. Zur Zeit 6.325 Rp/kWh 

Bezogene  Wärmemenge in kWh für die Verrechnungsperiode 
Wärmemenge: gemäss geeichtem Wärmezähler 

D.4.2 Grundpreis 
Der jährliche Grundpreis ist von der bestellten Leistung gemäss 
Wärmelieferungsvertrag abhängig und berechnet sich wie folgt: 
 
GP   =   24,6 x Leistung 
 

GP-Faktor:  Der Faktor 24,6 Fr./kW wird periodisch der sich ändernden Kostensituation angepasst und  
  zwar etwa im gleichen Verhältnis, wie sich die Energiepreis unabhängigen Betriebskosten der  
  Fernwärmeversorgung ändern. Massgebend ist das Budget der Stadt Illnau-Effretikon,  
  welches auf den Vorjahreszahlen basiert und vom Grossen Gemeinderat bewilligt wird.  
Leistung:  Im Wärmelieferungsvertrag festgelegte, abonnierte Heizleistung in kW 

 
D.4.3 Anschlussgebühr 

 
Heizleistung  <  1'000 Kw Heizleistung  >  1’000 kW 
AG =   [ A + (B x L)] x Index AG =   [ C + (D x L)] x Index 
 
A =  Fr. 15'600.-- C = Fr. 117'460.-- 
B =  Fr. 328.--/kW D =  Fr. 244.--/kW 
L =  Heizleistung in kW L =  Heizleistung in kW 
 
A,C:   Entsprechen einem von der abonnierten Heizleistung unabhängigen Grundpreis. 

B,D:   Entsprechen einem von der abonnierten Heizleistung abhängigen Leistungsfaktor. 

Index: Die Anschlussgebühr  wird mit dem Wohnbaukostenindex des statistischen Amtes der Stadt 
 Zürich; Kostenart “Heizung und Lüftung“, indexiert. Massgebend ist der bei Vertragsabschluss  
 gültige Indexstand. (100 Punkte = 1. April 1998).   
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E. SICHERHEIT 
 
E.1. Verwaltungsstrafverfahren 
E.1.1 Spruchgebühren 

- Bussenbetrag bis Fr.  40.-- Fr.  20 
- Bussenbetrag bis Fr.  50.-- Fr.  30 
- Bussenbetrag bis Fr.  60.-- Fr.  40 
- Bussenbetrag bis Fr.  70.-- Fr.  50 
- Bussenbetrag bis Fr.  80.-- Fr.  60 
- Bussenbetrag bis Fr.  90.-- Fr.  70 
- Bussenbetrag bis Fr.  100.-- Fr.  80 
- Bussenbetrag bis Fr.  110.-- Fr.  90 
- Bussenbetrag bis Fr.  120.-- Fr.  100 
- Bussenbetrag bis Fr.  130.-- Fr.  110 
- Bussenbetrag bis Fr.  140.-- Fr.  120 
- Bussenbetrag bis Fr.  150.-- Fr.  130 
- Bussenbetrag bis Fr.  160.-- Fr.  140 
- Bussenbetrag bis Fr.  170.-- Fr.  150 
- Bussenbetrag bis Fr.  180.-- Fr.  160 
- Bussenbetrag bis Fr.  190.-- Fr.  170 
- Bussenbetrag bis Fr.  200.-- Fr.  180 
- Bussenbetrag bis Fr.  210.-- Fr.  190 
- Bussenbetrag bis Fr.  220.-- Fr.  200 
- Bussenbetrag bis Fr.  230.-- Fr.  210  
- Bussenbetrag bis Fr.  240.-- Fr.  220 
- Bussenbetrag bis Fr.  250.-- Fr.  230 
- Bussenbetrag bis Fr.  260.-- Fr.  240 
- Bussenbetrag bis Fr.  270.-- Fr.  250 
- Bussenbetrag bis Fr.  280.-- Fr.  260 
- Bussenbetrag bis Fr.  290.-- Fr.  270 
- Bussenbetrag bis Fr.  300.-- Fr.  280 
- Bussenbetrag ab Fr.  301.-- Fr. 300  (max.) 
 

E.1.2 Untersuchungsgebühr nach Einsprache Fr.  20 – 1’500 
     (nach Aufwand) 
 
E.1.3 Überweisungsgebühr nach Einsprache Fr.  70 
 
E.1.4 Polizeiliche Zustellung gebührenpflichtiger Verfügungen Fr. 30 
 
 
E.2. Gastgewerbe 
  Die Gebühren richten sich nach dem Gastgewerbegesetz und der Verordnung zum Gastgewerbegesetz. 
 

E.2.1 Erteilung Gastwirtschaftspatent 
  - Restaurant, Hotel, Bar  Fr. 800 
  - Café, Take-Away, Imbiss-Stube, Kiosk Fr.  600 
   
E.2.2 Erteilung Klein- und Mittelverkaufspatent  
  - Grossbetriebe  Fr.  500   
  - Kleinbetriebe  Fr.  300 
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E.2.3 Befristete Bewilligungen 
  (Festwirtschaften, Klein-/Mittelverkaufsstellen) 
  - 1 Tag  Fr. 40 
  - 2 Tage  Fr. 60 
  - 3 Tage  Fr.  80 
  - 4 Tage und mehr  Fr.  100 
   
E.2.4 Dauernde Ausnahmen zur Hinausschiebung der   
  Schliessungsstunde 
  - bis 2 Nächte   Fr. 800 
  - 3 – 4 Nächte  Fr. 1’200 
  - 5 – 7 Nächte  Fr. 1’700 
 
E.2.4.1 Jährliche Kontrollgebühr bei dauernden Ausnahmen  
  - bis 2 Nächte   Fr. 500 
  - 3 – 4 Nächte  Fr. 1’000 
  - 5 – 7 Nächte  Fr. 1’500 
 
E.2.5 Vorübergehende Ausnahmen (Polizeistundenverlängerung)  
  - pro Nacht  Fr. 100 
  - für Ortsvereine, 1 Bewilligung pro Jahr  gratis 
 
 
E.3. Allgemeine Bewilligungen 
E.3.1 Bewilligung Sonntagsverkäufe  Fr.  100 
 
E.3.2 Benützung von öffentlichem Grund über den  
  Gemeingebrauch 
  - pro Stand und Tag  Fr. 40 
 
E.3.3 Durchführung öffentlicher Veranstaltungen (Ausstellungen,  
  Börsen, Messen, Sportanlässe, Umzüge) 
  - nach Aufwand   Fr. 50 – 3’750 
 
E.3.4 Betrieb von Lautsprechern, Tonverstärkern etc. an 
  Veranstaltungen 
  - pro Anlass  Fr. 70 
 
E.3.5 Anbringen von Vereins-Plakaten an öffentlichen Plakatstellen  gratis  
 
E.3.6 Temporäres Anbringen von Banderolen  
  - pro Standort  Fr. 30 
 
E.3.7 Tombola- und Lotterieabnahmen Fr. 50 
 
E.3.8 Ausnahmebewilligungen für Bauarbeiten während Sperrzeiten Fr. 50 – 3’750 
 
 
E.4. Bescheinigungen, Bestätigungen 
 Die Gebühren richten sich nach der Waffenverordnung des Bundes 

 
E.4.1 Waffenerwerbschein für: 
  - Gasschusswaffen und Schreckschusswaffen mit  



Gebührenreglement 
 

 15 / 38 

 

    Abschussvorrichtung für pyrotechn. Gegenstände Fr. 20 
  - Selbstverteidigungssprays und Kaninchentöter Fr. 20 
  - Hand- und Faustfeuerwaffen  Fr.  50 
  - andere Waffen  Fr. 50 
  - wesentliche Waffenbestanteile Fr. 20 
   
E.4.1.1 Verlängerung des Waffenerwerbscheines Fr. 10  
 
 
E.5. Gewerbepolizeiliche Gebühren 
E.5.1 Standplatzgebühr für Märkte:       
     

  - Wochenmarkt (Wochen-, Blumen- und Geranienmarkt)  gratis 
        
  - übrige Märkte, Sondermärkte 
    Einheimische, pro Tag/Stand  Fr. 15  
  - Auswärtige, pro Tag/Stand  Fr. 25 
  
E.5.1.1 Miete von Marktständen 
  - pro Tag/Stand  Fr. 25 
 
E.5.1.2 Kosten für Stromanschluss  Fr. 30 
  - pro Tag 
 
E.5.2 Miete Toilettenwagen 
  - Grundpauschale  Fr. 300 
  - Mietgebühr, pro Tag  Fr. 100 
  - Nachreinigung, pro Stunde  Fr. 80 
 
E.5.3 Schaustellveranstaltungen 
  - Zirkus, pro Spieltag  Fr. 300 
  - Chilbi, pro Tag  Fr. 1’500 
 
E.5.4 Standplatzgebühr für Fahrende 
  - nach Aufwand, mindestens pro Tag Fr. 300 
 
E.5.5 Wanderlager und Unterhaltungsgewerbe Fr. 50 – 3’750 
 
 
E.6. Parkiervorschriften 
E.6.1 Parkkarte für Dauerparkieren auf öffentlichen Parkplätzen  
  - Monatskarte  Fr. 60 
  - Jahreskarte  Fr. 600 
 
E.6.2 Benützung von bewirtschafteten Parkplätzen zu Sonderzwecken  
  - pro Parkfeld/Tag  Fr. 20 
 
E.6.3 Ausnahmebewilligungen für Befahrung von Waldstrassen, Wegen,  
  Flurstrassen etc. sofern nicht ein Nutzungsrecht besteht 
  - Tageskarte   Fr. 5 
  - Jahreskarte  Fr. 50 
 
E.6.4 Nächtliches Dauerparkieren auf öffentlichem Grund 
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  - Personenwagen und leichte Motorwagen Fr. 40 
  - Lastwagen, Lastwagenanhänger, Wohnwagen und 
    ähnliche Fahrzeugtypen, pro Monat Fr. 100 
 
 
E.6.5 Stadteigene Parkplätze 
E.6.5.1 Rikonerstrasse, pro Stunde   Fr. 1  
  Mo – Fr  08.00 – 19.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
  Sa 08.00 – 17.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
 
E.6.5.2 Tagelswangerstrasse, pro Stunde Fr. 1 
  Mo – Fr  08.00 – 19.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
  Sa 08.00 – 17.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
 
E.6.5.3 Bruggwiesenstrasse, pro Stunde Fr. 1 
  Mo – Fr  08.00 – 19.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
  Sa 08.00 – 17.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
 
E.6.5.4 Poststrasse, pro Stunde  Fr. 1 
  Mo – Fr  08.00 – 19.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
  Sa 08.00 – 17.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
 
E.6.5.5 Hinterbüel, pro Stunde  Fr.  1 
  Mo – Fr  08.00 – 19.00 Uhr (max. 12 Stunden) 
 Sa 08.00 – 17.00 Uhr (max. 12 Stunden) 
 
E.6.5.6 Stadthaus hinten, pro Stunde  Fr. 1 
  Mo – Fr  08.00 – 19.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
  Sa 08.00 – 17.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
 
E.6.5.7 Stadthaus Tiefgarage, pro Stunde  Fr. 1 
  Mo  08.00 – 19.00 Uhr (max. 3 Stunden) 
 Di – Do 08.00 – 16.30 Uhr (max. 3 Stunden) 
 Fr 07.00 – 14.00 Uhr (max. 3 Stunden) 
   
E.6.5.8 Talgartenstrasse Illnau, pro Stunde Fr. 1 
  Mo – Fr  08.00 – 19.00 Uhr (max. 12 Stunden)  
  Sa 08.00 – 17.00 Uhr (max. 12 Stunden) 
 
E.6.5.9 Stationsstrasse   Fr. 1 
  Mo – Fr  08.00 – 19.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
 Sa 08.00 – 17.00 Uhr (max. 2 Stunden) 
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E.7. Polizeidienste gegen Verrechnung 
E.7.1 Beanspruchung Polizeimann 
  - pro Stunde  Fr. 95 
 
E.7.1.1 Zustellung von Urkunden durch die Polizei am Wohn- 
  oder Arbeitsort  Fr. 20 
 
E.7.1.2 Ausrücken bei Fehlalarm einer privaten Alarmanlage,  
  Zeitaufwand inkl. Fahrzeug 
  - pro Stunde und Polizeifunktionär Fr. 100 
 
E.7.2 Fundbüro 
E.7.2.1  Verwahrung und Vermittlung von Fundgegenstände 
  - Verkehrswert des Gegenstandes einschliesslich Bargeld  5 %  
 
E.7.2.2 Vermittlung entlaufender Hund  Fr. 20 
 
E.7.2.3 Vermittlung von Fahrzeug-Kontrollschildern Fr. 10 
 
E.7.2.4 Abklärungen bei Amtsstellen und Schlüsselherstellern Fr. 10 
 
E.7.2.5 Verwahrung sichergestellter Fahrzeuge inkl. Anhänger  
   - in geschlossenen Räumen, pro Tag Fr. 20 
  - auf ungedecktem Gelände, pro Tag Fr. 10 
 
E.7.3 Diverses 
E.7.3.1 Erstellen Fotos zuhanden Untersuchungsbehörde, pro Foto Fr. 15 
 
E.7.3.2 Einzug Kontrollschilder für Strassenverkehrsamt, pro Schild Fr. 90 
 
E.7.3.3 Zustellung Unfallaufnahmeprotokoll an Versicherungen Fr. 50 
 
E.7.3.4 Alkoholtestmaterial bei positivem Kontrollwert Fr.  30 
 
E.7.3.5 Drogentestmaterial bei positivem Kontrollwert Fr. 50  
 
 
E.8. Einwohnerkontrolle  
  In diesen Gebühren ist die Schreibgebühr enthalten. 
 
E.8.1 Identitätskarten und Pässe 
E.8.1.1 Identitätskarte 
  - bis 18. Altersjahr  Fr. 35 
  - ab 18. Altersjahr  Fr. 70 
   
E.8.1.2 Pass 
  - bis 18. Altersjahr  Fr. 65 
  - ab 18. Altersjahr  Fr. 145 
  - Ausstellen eines provisorischen Passes Fr. 100 
 
E.8.1.3 Kombiantrag (Pass und Identitätskarte) 
  - bis 18. Altersjahr  Fr. 78 
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  - ab 18. Altersjahr  Fr. 158 
 
E.8.2 Anmeldungen 
E.8.2.1 Anmeldung zur Niederlassung, einschliesslich Bestätigung, 
  Schriftenaufbewahrung und –rückgabe sowie Adress- 
  wechsel in der Gemeinde  Fr. 20 
 
E.8.2.2 Anmeldung zum Aufenthalt, einschliesslich Bestätigung, 
  Schriftenaufbewahrung und –rückgabe Fr. 60 
 
E.8.2.3 Neuanmeldung nach Zivilstandsänderung Fr. 20 
 
E.8.3 Auszüge aus dem Einwohnerregister 
 - Wohnsitzbestätigung  Fr. 30 
  - Lebensbescheinigung  Fr. 30 
  - Schriftenempfangsschein (Duplikat) Fr. 30 
  - Heimatausweis  Fr. 30 
  - Verlängerung Heimatausweis  Fr. 30 
 
E.8.4 Gesuch für den erstmaligen Lernfahrausweis sowie  
  Umtausch des ausländischen Führerausweises und die  
  damit verbundene Identitätskontrolle Fr. 20 
 
E.8.5 Adressauskünfte 
E.8.5.1 Auskünfte gemäss Datenschutzgesetz: 
  - voraussetzungslose Auskünfte (§ 9 Abs. 1 DSG) Fr. 10 
  - Auskunft, wenn berechtigtes Interesse vorausgesetzt 
    wird (§ 9 Abs. 2 DSG)  Fr. 20 
  - Auskunft, wenn besonders schützenwertes Interesse 
    vorausgesetzt wird (§ 9 Abs. 4 DSG) Fr. 30 
 
E.8.6 Einladungsschreiben (im Auftrag des Migrationsamtes) Fr. 40 
 
E.8.7 Mahngebühren 
E.8.7.1  Aufforderung zur Abgabe, Erneuerung oder Vorweisung  
  von Schriften oder zur Anmeldung oder Meldung eines  
  Adresswechsels  Fr. 20 
 
E.8.8 Nachsendungen und Portokosten 
E.8.8.1 Portokosten für sämtliche Ausweise 
  - pro Ausweis  Fr. 10 
 
E.8.8.2 Nachsenden nicht abgeholter Ausweisschriften  
  (auch Ausländer)  Fr. 25 
 
 
E.9. Zivilschutz 
E.9.1 Periodische Schutzraumkontrollen  kostenlos 
 
E.9.2 Nachkontrollen bei Verschulden des Eigentümers Fr. 150 
 
E.9.3 Erstellen Duplikat Zivilschutzbüchlein Fr. 80 
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E.9.4 Miete Schutzraum 
  - Pauschal inkl. Strom- und Heizungskosten, pro Monat Fr. 30 
 
 
E.10. Feuerwehr 
 Die Ansätze richten sich nach dem Kostentarif der GVZ.  
 
E.10.1 Fahrzeuge und Anhänger, pro Einsatz: 
  - AS-/Wasserwehrfahrzeug  Fr. 180 
  - Autodrehleiter (ADL)  Fr. 400 
  - Ersteinsatzfahrzeug  Fr. 250 
  - Kommandofahrzeug  Fr.  150 
  - Materialtransportfahrzeug  Fr. 150 
  - Oel-/Chemiewehrfahrzeug  Fr. 250 
  - Pionierfahrzeug  Fr. 250 
  - Personentransportfahrzeug  Fr. 150 
  - Tanklöschfahrzeug (TLF)  Fr. 300 
  - Sanitätsgruppenfahrzeug  Fr. 150 
   

  - Anhänger gross  Fr.  75 
  - Anhänger klein  Fr.  50 
 
E.10.2 Geräte- und Materialkosten, pro Einsatz: 
  - Hochleistungslüfter  Fr.  50 
  - Kettensäge normal  Fr.  50 
  - Kettensäge spezial  Fr.  75 
  - Motorspritze Typ II  Fr.  50 
  - Tauchpumpe normal  Fr.  50 
  - Tauchpumpe gross  Fr. 100 
  - Wassersauger  Fr.  50 
  - Wespenspray, pro Stück  Fr.  30 
  - Oelbinder für Strasse, pro Sack Fr.  30 
  - Oelbinder für Wasser, pro Sack Fr. 40 
 
E.10.3 Personalkosten: 
  - Pro Person und Einsatzstunde, 
    werktags 06.00 - 20.00 Uhr   Fr.  70 
  - Pro Person und Einsatzstunde, 
    werktags 20.00 - 06.00 Uhr, sowie Sonn- und Feiertage Fr. 80 
 - Verpflegung nach einer Mindesteinsatzdauer 
     von 3 Stunden pro Person  Fr.  25  
 
 
E.11. Waaggebühren 
E.11.1 Für Wägungen auf öffentlichen Wiegegeräten werden Benützungsgebühren bis 
  zu folgenden Höchstbeträgen bezogen: 
 

  - je Wägung bis 20 t  Fr. 25 
  - je Wägung über 20 t  Fr.  35 
  - je Wägung über 40 t  Fr. 50 
  - für Wägung von Vieh, pro Stück Fr. 15 
 

  Für das Ausstellen des Waagscheines werden keine Gebühren verrechnet. 
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E.12. Hundeverabgabung 
  Die Gebühren richten sich nach dem Kantonalen Hundegesetz vom 14.04.2008 (554.5) 

 
E.12.1 Verabgabung pro Hund/Kalenderjahr Fr. 150 
 
E.12.2 Abgabe nach dem 30 Juni pro Hund Fr.  75 
 
E.12.3 Meldegebühren bei ordentlicher Meldung  kostenlos 
 
E.12.4 Meldegebühr bei verspäteter Meldung Fr. 20 
 
E.12.5 Gebühr bei Registrierung des Hundes bei der AMS 
  durch die Gemeinde; nach Aufwand, max. Fr. 150 
 
E.12.6 Ermässigung bei nachgewiesenem Kurs Fr. 50 
 (pro Kalenderjahr max. ein Kurs) 
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F. FINANZEN  
 
F.1. Schreibgebühren Mahnwesen 
F.1.1 Schreibgebühr für 1. Mahnung   Fr. 0 
 
F.1.2 Schreibgebühr für 2. Mahnung   Fr. 15 
 
F.1.3  Schreibgebühr für 3. Mahnung  Fr. 20 
 
F.1.4 Betreibungsschreibgebühr  Fr. 80 
 
 
F.2. Steuerverwaltung 
F.2.1 Steuerausweis  Fr. 40 
 
F.2.2 Bestätigung für Einbürgerungsbewerber/in Fr. 80 
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G. STADTAMMANNAMT 
Die Gebühren richten sich nach der kantonalen Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden. 
 
G.1. Amtliche Befunde 
G.1.1 Grundgebühr  Fr. 50 – 5'000 
 
G.1.2 Vollzugsgebühr einschliesslich Wegzeit (pro Stunde) Fr. 130 
 
 
G.2. Zustellung von Erklärungen in zivilrechtlichen  
  Angelegenheiten 
G.2.1 Eintragung und Zustellung  Fr. 40 
 
G.2.2 zusätzliche Gänge  Fr. 10 
 
G.2.3 pro Formular (A4)  Fr. 7 
 
 
G.3. Beglaubigungen 
G.3.1 Beglaubigung einer Unterschrift oder eines Handzeichens Fr. 10 – 50 
  - in der Regel wird eine Gebühr verrechnet von  Fr. 20 
 
G.3.2 Beglaubigung einer Abschrift, eines Abzuges oder einer 
  Fotokopie  Fr. 3 – 30 
  - in der Regel für eine einzige oder die erste oder 
    angefangene Seite A4 wird eine Gebühr verrechnet von Fr. 20 
  - für weitere Seiten desselben Schriftstückes Fr. 5 
 
 
G.4. Allgemeine Verbote 
G.4.1 Entgegennahme und Prüfung des Gesuches, inklusive 
  1 Stunde Zeit, und Aufgaben der Publikationen  
  (ohne Insertionskosten)  Fr. 200 
 
G.4.2 Mehrzeit-Entschädigung, pro Stunde Fr. 130 
 
 
G.5. Sicherungsmassnahmen und amtliche Aufträge sowie 
  Zwangsvollstreckungen 
G.5.1 Entgegennahme des Auftrages  Fr. 50 
 
G.5.2 Zeitaufwand für Vollzug, pro Stunde Fr. 130 
 
 
G.6. Zustellung von Vorladungen, Urteilen usw. im Auftrag  
  eines zürcherischen Gerichts 
G.6.1 Protokollierung und Zustellung  Fr. 20 
 
G.6.2 zusätzliche Gänge je  Fr. 5 
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G.7. Freiwillige öffentliche Versteigerungen 
G.7.1 Unter Leitung und Verantwortung des Stadtammanns 
 
G.7.1.1  Entgegennahme des Auftrags, einschliesslich Erstellung  
  der Steigerungsbedingungen 
  - für Fahrnis   Fr. 80 – 120 
  - für Grundstücke  Fr. 200 – 600 
 
G.7.1.2 Versteigerung, einschliesslich Bereitstellung des Steigerungs- 
  gutes, und Steigerungsprotokoll (ohne Schreibgebühren) 
  - für den Steigerungsleiter, pro Stunde Fr. 130 
  - für Hilfsperson, pro Stunde  Fr. 50 – 80 
 
G.7.1.3 Für den Bezug des Erlöses, Abrechnung und Ablieferung an 
  den Auftraggeber (ohne Schreibgebühren) 
  - bei Fahrnisversteigerungen   1.5 % des Gesamttotals 
     der Zuschlagspreise 
 

  - bei Grundstückversteigerungen  2.5 %o des  
     Zuschlagpreises 
 
G.7.2 Unter Leitung und Verantwortung einer Privatperson (Auktionator), 
  unter Mitwirkung des Stadtammanns 
 
G.7.2.1 Anteil Gesamterlös gemäss Steigerungsprotokoll  1 %o 
 

G.7.2.2  Anwesenheit pro Stunde und Person für die Dauer der 
  Versteigerung während der ordentlichen Bürozeit zuzüg- 
  lich allfälliger Auslagen  Fr. 130 
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H.  STADTKANZLEI 
 
H.1. Einbürgerungsverfahren 
H.1.1 Behandlungsgebühr 
H.1.1.1 Schweizer 
  - Einzelperson  Fr. 200 
  - Ehepaar  Fr. 300 
  - mit eingebürgerte Kinder  Fr.  0 
 
H.1.1.2 Ausländer  
  mit oder ohne gesetzlichem Anspruch (§21-§22  GG) 
  - Einzelperson, ab 25 Jahre alt   Fr. 500 
  - Ehepaar, ab 25 Jahre alt   Fr. 1’000 
 
  - Einzelperson, noch nicht 25 Jahre alt Fr.  250 
  - Ehepaar, noch nicht 25 Jahre alt Fr.  500 
 
  - mit eingebürgerte ausl. Kinder Fr.  0 
 
H.1.2 Publikationskosten 
  - Einzelperson, pauschal  Fr. 100 
  - Ehepaar, pauschal  Fr. 150 
 
H.1.3 Pro offiziellem Gespräch  Fr. 150 
 
H.1.4 Wiedereinbürgerung  Fr. 0 
 
H.1.5 Entlassung aus dem Bürgerrecht Fr. 0 
 
H.1.6 Stellungnahme bei erleichterter Einbürgerung Fr. 0 
 
H.1.7 Rückzug auf Antrag Gesuchsteller/in  
  - Einzelperson, pauschal  Fr. 150 
  - Ehepaar, pauschal  Fr.  300 
 
H.1.8 Ablehnungsentscheid 
  - Anteil an der Administrativgebühr  50 % 
  - Anteil an den Insertions- und Gesprächskosten  100 % 
 
 
H.2. Standortbestimmungen 
H.2.1 Standortbestimmung Fach Deutsch Fr. 150 
 
H.2.2 Standortbestimmung Fach Staatskunde Fr. 150 
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I. VORMUNDSCHAFTSWESEN 
  Die Gebühren richten sich nach der kantonalen Gebührenverordnung und werden von der Vormundschaftsbehörde 
  für jeden einzelnen Fall beschlossen. Die nachstehende Regelung präzisiert die Gebührenfestlegung in bestimmten  
  Fällen. 

 
I.1. Adoptionen 
I.1.1 Erwachsenenadoption  Fr. 500 
 
I.1.2 Pflegekinderadoption  Fr. 350 
 
I.1.3 Stiefkinderadoption  Fr. 250 
 
I.1.4 Zustimmungserklärung eines Elternteils Fr. 100 
  (Kosten zu Lasten des Adoptierenden)  
 
 
I.2. Bescheinigungen und Bestätigungen 
I.2.1 über die elterliche Sorge und weitere Fr. 20 
 
 
I.3. Inventare 
I.3.1 Kindesinventare im Zusammenhang mit Scheidung Fr. 0 
 
I.3.2 Prüfung und Abnahme eines von einem Elternteil  2 %o des Fr. 15'000 über- 
  eingereichten Inventars mit einem Reinvermögen   steigenden Vermögens,  
  über Fr. 15'000    höchstens Fr. 1’500 
 Bezieht sich das Inventar auf einen ungeteilten Nachlass, so fällt für diese 
  Gebühr nur der Erbteil der Person in Betracht, in deren Interesse das vor- 
  mundschaftliche Inventar aufgenommen wird. 
 
I.3.3 Nachlassinventare   2 %o des Fr. 15'000 über- 
  Bezieht sich das Inventar auf einen ungeteilten Nachlass, so fällt für diese  steigenden Vermögens,  
  Gebühr nur der Erbteil der Person in Betracht, in deren Interesse das vor-  höchstens Fr. 5’000 
  mundschaftliche Inventar aufgenommen wird   
 
I.3.4 Besitzstandinventare 
  - Grundgebühr für den ganzen Tag Fr. 500 
  - Grundgebühr für den halben Tag Fr. 250 
  - Grundgebühr pro Stunde  Fr. 70 
 
  Bei einem Reinvermögen über Fr. 15'000 kann zu   2 %o des Fr. 15'000 über- 
  dieser Grundgebühr ein Zuschlag erhoben werden   steigenden Vermögens, 
     höchstens Fr. 5’000 
 
 
I.4. Abnahme von Rechenschaftsberichten 
I.4.1 bei einem Reinvermögen über Fr. 15'000  2 %o des Fr. 15'000 über- 
     steigenden Vermögens, 
     höchstens Fr. 5’000 
 
 
I.5. Rechtsgeschäfte 
I.5.1 Rechtsgeschäfte gemäss ZGB 421, 
  pro aufgewendete Stunde  Fr. 120 
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     (max. Fr. 600) 
I.5.2 Rechtsgeschäfte gemäss ZGB 422, 
  pro aufgewendete Stunde  Fr. 120 
    (max. Fr. 600) 
I.5.3 Genehmigung von Erbteilungsrechnungen und 
  Liegenschaftengeschäften, pro aufgewendete Stunde Fr. 120 
     plus 2 %o des Fr. 15'000 
     übersteigenden Vermögens, 
     höchstens Fr. 900 
 
 
I.6. Vormundschaftliche Massnahmen 
I.6.1 Anordnung vormundschaftlicher Massnahmen Erwachsene Fr. 20 – 900 
 
I.6.2 Antrag auf einen Mandatsträgerwechsel Fr. 200 
 
I.6.3 Aufhebung der Massnahme  Fr. 200 
      plus 2 %o des Fr. 15'000 
     übersteigenden Vermögens, 
     höchstens Fr. 600 
I.6.4 Besuchsregelungen verheiratete und  
  unverheiratete Eltern, 
  pro aufgewendete Stunde  Fr. 100 
     (max. Fr. 900) 
I.6.5 Genehmigung der gemeinsamen elterlichen 
  Sorge  Fr. 300 
 
I.6.6 Kindervermögensschutz 
  - periodische Berichterstattung über das Kindesvermögen 
    (Art. 318 ZGB)  Fr. 150 
  - Aufsicht über das Kindesvermögen (Art. 324 ZGB) Fr. 150 
  - Beistandsschaftserrichtung für Kindesvermögensschutz 
    (Art. 325 ZGB)   Fr. 150 
 
I.6.7 Massnahmen im Sinne der Pflegekinderverordnung  
  - Erteilung der Betriebsbewilligung für Kinderkrippen Fr. 300 
  - Genehmigung des Aufsichtsberichtes Fr. 150 
  - Beschwerden betreffend Krippeführung (je nach Aufwand) Fr. 150 – 600  
 
I.6.8 Neuregelung der elterlichen Sorge  
  - verheiratete Eltern (Art. 134 Ziff. 3 ZGB) Fr. 150 
  - unverheiratete Eltern (Art. 298 Abs. 2 und 298a Abs. 1 ZGB) Fr. 150 
 
I.6.9 Neuregelung der Unterhaltspflicht 
  - verheiratete Eltern (Art. 134 Ziff. 4 ZGB)  Fr, 150 
  - unverheiratete Eltern (Art. 287 Abs. 1 und 2 ZGB) Fr. 150 
 
I.6.10 Übernahme von vormundschaftlichen Massnahmen  
  von anderen Gemeinden  Fr. 150 
 
 
I.7. Diverses 
I.7.1 Handlungsfähigkeitszeugnis  Fr. 30 
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J. ZIVILSTANDSAMT 
  Es gelten die Gebühren und Ansätze der eidgenössischen Verordnung über die  
  Gebühren im Zivilstandswesen  (ZStGV) vom 27. Oktober 1999 (SR 172.042.110) 
 
Die nachfolgende Auflistung der Zivilstandsgebühren ist nicht abschliessend. Es sind nur die wichtigsten 
Gebühren aufgeführt. 
 
J.1. Ausweise und Bestätigungen 
J.1.1 Dokumente aus der zentralen Datenbank 
 Infostar (ausgenommen Ziff. J.1.2 + J.1.3) Fr. 30 
 
J.1.2 Ausweis über den registrierten Familienstand 
 - Grundgebühr  Fr. 40 
 - jede weitere Person  Fr. 10 
 
J.1.3 Familienausweis  Fr. 40 
 
 
J.2. Familienschein 
J.2.1 Auszug aus dem Familienregister 
  - Grundgebühr  Fr. 40 
 - zuzüglich für jede weitere Person als der Inhaber oder 
   die Inhaberin des Familienregisterblattes, pro Person je Fr. 10 
 
J.2.2 Bescheinigungen und Bestätigungen sowie andere 
 schriftliche Auskünfte aus Registern Fr. 30 
 
 
J.3. Ehe und eingetragene Partnerschaft 
J.3.1 Entgegennahme Gesuch Ehevorbereitung  
 und eingetragener Partnerschaft Fr.  150 
 
J.3.2 Prüfung ausländischer Urkunden, je nach Umfang Fr. ab 75 
 
J.3.3 Ausstellung einer Trauungsermächtigung Fr. 30 
 
J.3.4 Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses Fr. 30 
 
J.3.5 Trauung und Eintragung einer Partnerschaft während der  
  ordentlichen Trauzeiten  Fr. 75 
 
J.3.6 Zuschlag bei Trauung und Eintragung Partnerschaft in einem anderen  
  Zivilstandskreis, zusätzlich  Fr. 50 
 
 
J.4. Entgegennahme von Erklärungen  
J.4.1 Namenserklärung nach Auflösung der Ehe Fr. 75 
 
J.4.2 Entgegennahme und Beurkundung der 
 Kindesanerkennung  Fr. 75 
 
J.5. Andere Dienstleistungen 
J.5.1 Erstellen von unbeglaubigten Fotokopien, pro Seite Fr. 2 
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J.5.2 Anbringen von Richtigkeitsbescheinigungen auf der 
 Kopie eines Dokumentes  Fr. 30 
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K. FRIEDHOF 
   Die Gebühren richten sich nach dem jeweils gültigen Reglement über das Friedhof- und Bestattungswesen  
  der Stadt Illnau-Effretikon. 
  Sofern nichts anderes erwähnt, verstehen sich die Gebühren exkl. MwSt. 

 
K.1. Bestattungen von auswärts wohnhaft gewesenen Verstorbenen 
  Für Stadtbürger wird die Grabplatzgebühr um 50% reduziert 
 
K.1.1 Benützung Leichenhalle, pro Tag Fr. 45 
 
K.1.2 Erdbestattung  
  - Grabplatzgebühr   Fr. 1’000 
  - Beisetzungsgebühren inkl. grüne Schrifttafel Fr. 830 
 
K.1.3 Urnengrab 
  - Grabplatzgebühr  Fr.  800 
  - Beisetzungsgebühren inkl. grüne Schrifttafel Fr. 180 
 
K.1.4 Kindergrab 
  - Grabplatzgebühr  Fr.  500 
  - Beisetzungsgebühren inkl. grüne Schrifttafel Fr. 330 
 
K.1.5 Gemeinschaftsurnengrab   
  - Grabplatzgebühr  Fr.  400 
  - Beisetzungsgebühren inkl. grüne Schrifttafel Fr. 180 
 
K.1.6 Urnennische 
  - Grabplatzgebühr  Fr.  400 
  - Beisetzungsgebühren inkl. grüne Schrifttafel Fr. 105 
 
 
K.2. Gemeinschaftsurnengräber und Urnennischen 
K.2.1 Urnennischen (Kupfer) Illnau   
  - Urnenplatte inkl. Beschriftung  Fr. 273 
 
K.2.2 Urnennischen Effretikon 
  - Urnennischenplatte  Fr. 54 
  - Bearbeitungspauschale  Fr. 432 
  - Beschriftung pro Schriftzeichen Fr. 32  
 
K.2.3 Gemeinschaftsurnengrab mit Inschrift 
  Friedhof Illnau 
  - Anteil Gemeinschaftsgrabplatte und Bepflanzung Fr. 643 
  - Bearbeitungspauschale  Fr. 150 
  - Beschriftung pro Schriftzeichen Fr. 23 
 
K.2.4 Gemeinschaftsurnengrab mit Inschrift 
  Friedhof Effretikon  
  - Anteil Gemeinschaftsgrabplatte und Bepflanzung Fr. 643 
  - Bearbeitungspauschale  Fr. 150 
  - Beschriftung pro Schriftzeichen Fr. 23 
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K.3. Bepflanzungs- und Unterhaltskosten für Reihen- und Familiengräber 
    
K.3.1 Erdgräber 
 
K.3.1.1 E1 Dauerbepflanzung (Dauerbepflanzung exkl. Pflege Fr. 137)  
  - Ansatz pro Jahr  Fr. 29 
  - Total für 25 Jahre  Fr. 862 
 
K.3.1.2 E2 inkl. Pflanzen/Pflege 
  - Ansatz pro Jahr  Fr. 168 
  - Total für 25 Jahre   Fr. 4’620 
 
K.3.1.3 E3 inkl. Pflanzen/Pflege 
  - Ansatz pro Jahr  Fr. 189 
  - Total für 25 Jahre  Fr. 5’145 
 
K.3.2 Urnengräber 
 
K.3.2.1 U1 Dauerbepflanzung (Dauerbepflanzung exkl. Pflege Fr. 84)  
  - Ansatz pro Jahr  Fr. 29 
  - Total für 25 Jahre  Fr. 809 
 
K.3.2.2  U2 inkl. Pflanzen/Pflege 
  - Ansatz pro Jahr  Fr. 126 
  - Total für 25 Jahre   Fr. 3’520 
 
K.3.2.3 U3 inkl. Pflanzen/Pflege 
  - Ansatz pro Jahr  Fr. 168 
  - Total für 25 Jahre  Fr. 4’570 
 
K.3.3 Kindergräber 
 
K.3.3.1 K1 Dauerbepflanzung (Dauerbepflanzung exkl. Pflege Fr. 84)  
  - Ansatz pro Jahr  Fr. 29 
  - Total für 20 Jahre  Fr. 664 
 
K.3.3.2 K2 inkl. Pflanzen/Pflege 
  - Ansatz pro Jahr  Fr. 126 
  - Total für 20 Jahre   Fr. 2’890 
 
K.3.3.3 K3 inkl. Pflanzen/Pflege 
  - Ansatz pro Jahr  Fr. 168 
  - Total für 20 Jahre   Fr. 3’730 
 
K.3.4 Familiengräber 
 
K.3.4.1 F1 Dauerbepflanzung (Dauerbepflanzung exkl. Pflege Fr. 475)  
  - Ansatz pro Jahr  Fr. 100 
  - Total für 60 Jahre  Fr. 6’475 
 
K.3.4.2 F2 inkl. Pflanzen/Pflege 
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  - Ansatz pro Jahr  Fr. 588 
  - Total für 60 Jahre   Fr. 36’740 
 
K.3.4.3 F3 inkl. Pflanzen/Pflege 
  - Ansatz pro Jahr  Fr. 662 
  - Total für 60 Jahre   Fr. 41’180 
 
K.3.5 Bepflanzung nach Ablauf Vertragsdauer bis Grabauflösung 
  - Kinder- und Urnengräber, pauschal Fr. 370 
  - Erbestattungsgräber, pauschal Fr. 420 
  - Familiengräber  Fr. 1’460 
 
 
K.4. Diverse Pauschalen 
K.4.1 Vertragsänderung Grabpflegeverträge Fr. 40 
  (Vertragsänderung für höhere Grabbepflanzung) 
 
K.4.2 Entfernen von Pflanzen, pro Stunde Fr. 85 
 
K.4.3 Urnenversetzung  Fr. 160 
 
K.4.4 Kleinbagger für Grabaushebung (Oberer Teil Friedhof Illnau) Fr. 350 
 
K.4.5 Bagger für Grabaushebung (Effretikon und unterer Teil Illnau) Fr. 250 
 
K.4.6 Mietpreis für 60 Jahre (Familiengräber) Fr. 6’500 
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L. GESUNDHEIT 
 
L.1. Lebensmittelkontrolle 
 Die Gebühren für die Lebensmittelkontrolle richten sich nach den  
  Festlegungen des Kantonalen Laboratoriums.  
  Gegenwärtiger Taxpunktwert  Fr. 2.10 
 
 
L.2. Pilzkontrolle 
L.2.1 Ausstellen eines Pilzscheins   gratis 
 
L.2.2 Untersuchung von Pilzen (Pilzkontrolle)  gratis 
 
 
L.3. Schreibgebühren Gesundheit 
L.3.1 Schreibgebühr bei Forderungs- und Inkassoübernahme im 
  Rahmen des ärztlichen Notfalldienstes (nach zweimaliger erfolgloser 
  Mahnung durch den behandelnden Arzt) Fr. 50 
 
L.3.2 Umtriebsgebühr für wiederholte Rechnungsstellung Fr. 10 
 
 
L.4. Abfallbewirtschaftung 
  Die Gebühren richten sich nach der jeweils gültigen Abfallverordnung und  
  den  Vollzugsbestimmungen zur Abfallverordnung für die Abfall-  
  bewirtschaffung von Illnau-Effretikon. 
  Die Gebühren verstehen sich inkl. MwSt. (Ausnahme L4.6 + L4.7) 
 
L.4.1 Grundgebühr 
  - pro Wohneinheit/Haushalt/Betrieb und Jahr Fr. 100 
 
L.4.2 Kehrichtgebühr 
  -   17-Liter Sack Rolle à 10 Säcke Fr. 9 
  -   35-Liter Sack Rolle à 10 Säcke Fr. 18 
 -   60-Liter Sack Rolle à 10 Säcke Fr. 36 
  - 110-Liter Sack Rolle à   5 Säcke Fr. 27 
 
  Kehricht aus Betrieben (in Containern) kann gegen eine gewichtsabhängige  
  Direktverrechnung der von der Stadt organisierten Abfuhr mitgegeben werden. 
 
L.4.3 Sperrgutgebühr 
  Pro 5 kg Sperrgut eine Sperrgutmarke Fr. 1.80 
 
L.4.4 Grüngutgebühr 
  - Grüngutmarke gelb Bogen à 10 Stück Fr. 40 
  - Grüngutmarke grün Bogen à   5 Stück Fr. 130 
  - Jahresvignette gelb   Fr. 90 
  - Jahresvignette grün   Fr. 550 
 
L.4.5 Gebühren bei der Hauptsammelstelle 
L.4.5.1 Sperrgut 
  - nur brennbare Anteile, pro kg  Fr. 0.40 
 
L.4.5.2 Metalle 
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  - ohne nichtmetallische Anteile, pro kg Fr. 0.30 
 
L.4.5.3 Grubengut 
  - Mineralische Stoffe, pro kg  Fr. 0.20 
 
L.4.5.4 Grüngut, pro kg   Fr. 0.40 
 
L.4.5.5 Styropor 
  - Polystyrol-Hartschaum (EPS), pro kg  Fr. 1 
   (Mindestbetrag Fr. 1) 
 
L.4.5.6 Elektrogeräte 
  - Computer, TV, Ratio, etc., pro kg Fr. 1.20 
 
L.4.5.7 Haushaltgeräte (gross) 
  - Waschmaschine, Herd etc., pro Stück Fr. 35 
 
L.4.5.8 Batterien 
  - Autobatterien, alle Grössen pro Stück Fr. 5 
  - Trockenbatterien    gratis 
 
L.4.5.9 Beleuchtungskörper 
  - Neon- und FL-Röhren, pro Stück Fr. 0.50 
  - Stromsparbirnen    gratis 
 
L.4.5.10 Pneus 
  - Autopneu ohne Felgen, pro Stück  Fr. 8 
  - Autopneu mit Felgen, pro Stück Fr. 16 
 
L.4.6  Kadaver (Die Gebühren für die Kadaverentsorgung unterstehen nicht der MwSt.) 

  - aus Privathaushalten bis 10 kg  gratis 
  - ab 10 kg oder aus Gewerbe, pro kg Fr. 0.50 

 
L.4.7  Kontrollgebühr für widerrechtlich deponierte Abfälle (exkl. MwSt.) 

 - Kontroll- und Untersuchungsaufwand,  
    pro angebrochene Stunde   Fr. 95 
  - Fahrkosten, pro km   Fr. 1 
  - Schreibgebühr   Fr. 10 
  - Entsorgungskosten    nach Aufwand 

 
 
L.5. Alterszentrum Bruggwiesen 
  Gebühren und Taxen   
  Die Taxen und Gebühren richten sich nach der jeweils gültigen Taxordnung des  
  Alterszentrums Bruggwiesen und werden deshalb hier nicht speziell aufgeführt. 
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M. JUGEND UND SPORT 
 
M.1. Sportzentrum Eselriet 

 
M.1.1 Eintrittspreise  Erwachsene Jugendliche  Kinder  
      (16-20 Jahre) (6-15 Jahre) 
M.1.1.1 Sommer 
  - Einzeleintritt   Fr.  5  4    2.50 
  - 10er-Abo Fr.  45  36  23   
 - Saison-Abo Fr.  65  50  33 
 
M.1.1.2 Winter 
  - Einzeleintritt Fr.  6  4.50  3 
  - 10er-Abo Fr.  54  40  27 
  - Saison-Abo Fr.  100  75  50 
  
M.1.1.3 Family-Tarif: Beim Kauf von mehreren Saisonabonnementen  
  und/oder Sportpässen gibt es für Familien (=ab einer erwachsenen  
  Person und einem Kind) auf dem Gesamtpreis eine Ermässigung von   6 % 
 
M.1.1.4 Mieten 
  - Saisonkabine      Fr. 65 
  - FC-Platz, pro Std.     Fr. 65 
  - FC-Platz, pro Tag     Fr.  500 
  - Volley-Ball-Feld, pro ½ Tag    Fr. 50 
  - Eisfeld für Plauschhockey, pro Stunde  . Fr. 200 

M.1.1.5  Reinigung 
  zusätzliche Reinigungskosten, pro Stunde .  Fr.  38 
 
 
M.2. Minigolf Sportzentrum Eselriet 
 
M.2.1 Eintrittspreise    Erwachsene  Kinder 
 
  - 1. Runde Fr.    5  3 
  - 2. Runde Fr.    4  2 
  - 3. Runde Fr.    gratis  gratis   
  - Tageskarte Fr.    10  7  
  - 10er Abo Fr.    45  27 
  - Saisonkarte Fr.    150  80 
 
 
M.3. Familienergänzende Kinderbetreuung 

Die Kosten und Beiträge der Stadt für familienergänzende Betreuungseinrichtungen richten sich nach  
dem jeweils gültigen Beitragsreglement für die familienergänzende Kinderbetreuung der Stadt Illnau-Effretikon. 
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N. LIEGENSCHAFTEN 
 
N.1. Benützung Lokalitäten durch Vereine 
  Die Benützung der Lokalitäten ist für Vereine und Organisationen mit Sitz in   
 Illnau-Effretikon (gemäss Vereinsverzeichnis) in der Regel 1 Mal pro Jahr gratis. 
 
 
N.2. Stadthaus 
N.2.1 Schalterhalle 
  - Grundgebühr, einmalig  Fr. 100 
  -  Montag bis Freitag, pro Tag  Fr. 20 
  - Samstag bis Sonntag, pro Tag  Fr. 50 
    zuzüglich 15 %  
     des Verkaufsumsatzes 

N.2.2 Foyer (allein), 1.OG 
  wie Schalterhalle 
 
 
N.3. Stadthaussaal 
N.3.1 Foyer 
  inkl. Grundreinigung 
  - pro Vormittag (bis 12:00 Uhr)  Fr. 50 
  - pro Nachmittag (bis 17:00 Uhr) Fr. 50 
  - pro Abend  Fr. 100 
  - ganzer Tag  Fr. 150 
 
N.3.2 Saal 
  inkl. Grundreinigung 
  - pro Vormittag (bis 12:00 Uhr)  Fr. 150 
  - pro Nachmittag (bis 17:00 Uhr) Fr. 240 
  - pro Abend  Fr. 280 
  - ganzer Tag  Fr. 560 
 
 
N.3.3 Künstlergarderobe, pro Halbtag  Fr. 54 
 
N.3.4 Bühne, pro Halbtag  Fr. 54 
 
N.3.5 Konzertflügel  Fr. 215 
 - zuzüglich Stimmung   nach Aufwand/Rechnung 
 
N.3.6 Einrichten / Abräumen, pro Stunde Fr. 41 
 
N.3.7 Reinigen starker Verschmutzung, pro Stunde Fr. 38 
 
N.3.8 Betreuung (techn. Einrichtung), pro Stunde Fr. 40 
 
N.3.9 Festliche Dekorationen   nach Aufwand 
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N.4. Casino Watt 
N.4.1 Räumlichkeiten/Einrichtungen 
  - Saal mit Bankettbestuhlung (bis 300 Personen), pauschal Fr. 960  
 - Saal mit Konzertbestuhlung (bis 420 Personen), pauschal Fr. 850 
 - Saal ohne Bestuhlung, z.B. Discos, pauschal Fr. 500  
  - Grosse Bühne, ohne technische Einrichtungen Fr. 490 
 
N.4.2 Zusätzliches 
  - Kleine Bühne, z.B. für Tanzmusik Fr. 40  
 - Roter Tanzteppich   Fr. 90 
  - Lautsprecheranlage  Fr. 40 
  - Bühnenbeleuchtung  Fr. 40 
  - Schweinwerfer, 5 Stück  Fr. 40 
  - Effektbeleuchtung  Fr. 75 
  - Zusätzlich Vorhänge auf Bühne Fr. 105 
  - Klavier  Fr. 40 
  - Küche  Fr. 250 
  - Container, pro Stück  Fr. 50 
 
N.4.3 Grundgebühr  Fr. 190 
   
N.4.4 Aufwand Bühnenmeister, pro Stunde  Fr. 50 
 
 
N.5. Rössli-Saal 
N.5.1 Tarif 1: Mieten für auswärtige Veranstalter und für kommerzielle Anlässe einheimischer 
  Organisationen. 
 
  Tarif 2: Vergünstigter Tarif für Vereine und Organisationen mit Sitz in Illnau-Effretikon, gem. 

Vereinverzeichnis. 1 Mal pro Jahr ist die Benützung des Saales und seiner Nebenräume für 
diese Vereine und Organisationen gratis.  
 

     Tarif 1   Tarif 2  
N.5.1.1 Kleiner und grosser Saal 
  - 08.00 - 12.00 Uhr oder 14.00 - 18.00 Uhr Fr. 300 Fr. 100 
  - 08.00 - 17.00 Uhr  Fr. 600 Fr. 150 
  - 18.00 - 24.00 Uhr  Fr. 600 Fr. 250 
  - ganzer Tag  Fr. 1'200 Fr. 400 
 
N.5.1.2 Kleiner Saal   
   - 08.00 - 12.00 Uhr oder 14.00 - 18.00 Uhr Fr. 100 Fr. 50  
  - 08.00 - 17.00 Uhr  Fr. 200 Fr. 100 
  - 18.00 - 24.00 Uhr  Fr. 200 Fr. 100 
  - ganzer Tag  Fr. 400 Fr. 150 
 
N.5.1.3 Grosser Saal  
 - 08.00 - 12.00 Uhr oder 14.00 - 18.00 Uhr Fr. 200 Fr. 100 
  - 08.00 - 17.00 Uhr  Fr. 400 Fr. 100 
  - 18.00 - 24.00 Uhr  Fr. 400 Fr. 200 
  - ganzer Tag  Fr. 800 Fr. 300 
 
N.5.1.4 Lounge  
   - 08.00 - 12.00 Uhr oder 14.00 - 18.00 Uhr Fr. 100 Fr. 50 
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  - 08.00 - 17.00 Uhr  Fr. 200 Fr. 100 
  - 18.00 - 24.00 Uhr  Fr. 200 Fr. 100 
  - ganzer Tag  Fr.  400 Fr. 150 
 
N.5.1.5 Lätte Stübli 
    - 08.00 - 12.00 Uhr oder 14.00 - 18.00 Uhr Fr. 50 Fr. 30 
  - 08.00 - 17.00 Uhr  Fr. 100 Fr. 60 
  - 18.00 - 24.00 Uhr  Fr. 100 Fr. 80 
  - ganzer Tag  Fr. 200 Fr. 140 
 
N.5.1.6 Kegelbahn 
  - 08.00 - 12.00 Uhr oder 14.00 - 18.00 Uhr Fr. 50 Fr. 30 
  - 08.00 - 17.00 Uhr  Fr. 100 Fr. 60 
  - 18.00 - 24.00 Uhr  Fr. 100 Fr. 80 
  - ganzer Tag  Fr. 200 Fr. 140 
 
N.5.1.7 Für besondere Aufwendungen wie Umstuhlen etc. sowie bei Veranstaltungen mit  
  minimalem Umsatz kann ein angemessener Zuschlag zu den Ansätzen unter  
  4.1.1 – 4.16 verrechnet werden. 
 
  Für Veranstaltungen mit grösseren Konsumationen, Banketten etc. kann der Wirt diese  
  Tarife reduzieren oder gänzliche erlassen.  
 
N.5.1.8 Veranstaltungen mit Polizeistundenverlängerungen 
  Zuschlag bis 2:00 Uhr  Fr. 400 
 
N.5.2 Benützung der Bühne und diverser Hilfsmittel im Rössli: 
  - Bühne mit Grundbeleuchtung, ohne techn. Zusätze Fr. 50 
    Bühne mit technischer Einrichtung erfordert den Einsatz  
    des Bühnenmeisters (nach Stundenaufwand)  
  - Projektionsleinwand  Fr. 10 
  - Flip-Chart mit Block  Fr. 20 
  - Lautsprecheranlage mit 1 Mikrophon Fr. 35 
  - Hellraumprojektor mit Leinwand Fr. 50 
 - Beamer  Fr. 100 
  - Podium (Aufstellen und Abräumen) Fr. 50 
   
N.5.3 Aufwand Bühnenmeister, pro Stunde Fr. 50  
 
 
N.6. Kyburg (nur für Trauungen) 
N.6.1 Saalmiete  
  - Einheimische  Fr. 150 
  - Auswärtige  Fr. 240 
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N.7. Schulliegenschaften 
N.7.1 Den einheimischen Vereinen und Organisationen der Stadt Illnau-Effretikon (gem.  
  Vereinsverzeichnis) stehen sämtliche Schulanlage jeweils wochentags von Montag  
  bis Freitag kostenlos zur Verfügung. 
    
   Einheimische Auswärtige / gewerbl. Zwecke 
  Wochentags Wochenende Wochentags Wochenende  
N.7.2 Spielhalle 
    - 1. Stunde  gratis Fr. 30 Fr. 36 Fr. 52 
  - jede weitere Stunde  gratis Fr. 22 Fr. 25 Fr. 40 
 
N.7.3 1 Turnhalle   
  - 1. Stunde   gratis Fr. 18 Fr 23 Fr.  30 
  - jede weitere Stunde  gratis Fr. 12 Fr. 12.50 Fr. 22 
 
N.7.4 2 Turnhallen 
  - 1. Stunde  gratis Fr. 30 Fr. 36 Fr. 52 
  - jede weitere Stunde  gratis Fr. 22 Fr. 25 Fr. 40 
 
N.7.5 Spielhalle & 1 Turnhalle 
  - 1. Stunde  gratis Fr. 48 Fr. 59 Fr. 82 
  - jede weitere Stunde  gratis Fr. 34 Fr. 37.50 Fr. 62 
 
N.7.6 Spielhalle & 2 Turnhallen  
  - 1. Stunde  gratis Fr. 60 Fr. 72 Fr. 104 
  - jede weitere Stunde  gratis Fr. 44 Fr. 50 Fr. 80 
 
N.7.7 Aussenanlage 
 - 1. Stunde  gratis Fr. 30 Fr. 36 Fr. 52 
  - jede weitere Stunde  gratis Fr. 22 Fr. 25 Fr. 40 
 
N.7.8 Singsaal, Klassenzimmer, Schulküche 
 - 1. Stunde  gratis Fr. 22 Fr. 25 Fr. 30 
  - jede weitere Stunde  gratis Fr. 15 Fr. 18 Fr. 22 
 
N.7.9 Kellerraum 
 - 1. Stunde  gratis Fr. 18 Fr. 23 Fr. 30 
  - jede weitere Stunde  gratis Fr. 12 Fr. 12.50 Fr. 22 
 
 
N.8. Mehrzweckpavillon Watt 
N.8.1. Einheimische Vereine und Organisationen, pro Tag Fr. 150  
 
N.8.2. Auswärtige Organisationen, Vereine und Benützer für  
  gewerbliche Zwecke, pro Tag  Fr. 250 
 
 
        
 
 


